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Volle Wartezimmer veranlas-
sen viele Ärzte dazu, einen Auf-
nahmestopp für neue Patienten 
einzuführen. Unter welchen Vo-
raussetzungen darf ein Arzt die 
Behandlung eines Patienten ab-
lehnen? 

Ein Vertragsarzt hat bezüglich 
eines GKV-Patienten zuerst ein-
mal eine generelle Behandlungs-
pflicht. Denn nach dem Sozialge-
setzbuch V bewirkt die Zulassung 
zur vertragsärztlichen Versorgung, 
dass der Vertragsarzt als Mitglied 
der für seinen Sitz zuständigen 
KV zur Teilnahme an der vertrags-
ärztlichen Versorgung gemäß sei-
nes Zulassungsumfanges berech-
tigt, aber eben auch verpflichtet ist 
(§ 95 Abs. 3 SGB V).

Keine Regel ohne Ausnahme

Doch auch diese Regel gilt 
nicht ohne Ausnahme: Aus dem 
Bundesmantelvertrag für Ärzte er-
gibt sich, dass der Vertragsarzt die 
Behandlung eines Versicherten in 
„begründeten Fällen“ – aber eben 
nur dann – ablehnen darf (§ 13 
Abs. 7 Satz 3 BMV-Ä). 

Ausnahme: Gestörtes Arzt- 

Patienten-Vertrauensverhältnis

Ein Bruch im Vertrauensver-
hältnis zwischen Arzt und Patient 
kann beispielsweise entstehen, 
wenn der Patient so vehement und 
dauerhaft die ärztlichen Anord-
nungen im Rahmen der Behand-
lung ignoriert, dass anzunehmen 
ist, dass der Erfolg der Behand-
lung hierdurch gefährdet oder so-
gar gänzlich ausbleiben wird.

Auch das Behindern des Be-
handlungsablaufes beziehungs-
weise des Praxisablaufes durch 
den Patienten (Patient beleidigt 
beispielsweise das Praxispersonal 
oder stört nachhaltig die übrigen 
Patienten) kann zur Störung des 
Arzt-Patienten-Vertrauensverhält-
nisses führen.

Dasselbe gilt, wenn der Pati-
ent unwirtschaftliche oder medi-
zinisch unsinnig erscheinende Be-
handlungsleistungen einfordert 
(zum Beispiel das Fordern einer 
Behandlung, die nicht mehr von 
dem Fachgebiet des Vertragsarz-
tes umfasst wird). 

Denn die grundsätzlich beste-
hende Behandlungspflicht gegen-
über GKV-Patienten bedeutet 
nicht, dass der Arzt entgegen sei-
ner ärztlichen Überzeugung je-
dem Behandlungswunsch seines 
Patienten folgen muss. Er muss 
sich also nicht dazu drängen las-
sen, gegen Grundsätze der ver-
tragsärztlichen Versorgung zu 
verstoßen.

Ausnahme: Erschöpfung der  

Behandlungskapazitäten

Dazu heißt es im Bundeman-
telvertrag Ärzte: „Der Vertrags-
arzt ist gehalten, an seinem Ver-
tragsarztsitz sowie weiteren 
Tätigkeitsorten Sprechstunden 
entsprechend dem Bedürfnis nach 
einer ausreichenden und zweck-
mäßigen vertragsärztlichen Ver-
sorgung mindestens in dem in 
Absatz 1a geregelten Umfang 
festzusetzen und seine Sprech-
stunden auf einem Praxisschild 
bekannt zu geben; (…) Der sich 
aus der Zulassung des Vertrags-

arztes ergebende Versorgungsauf-
trag ist dadurch zu erfüllen, dass 
der Vertragsarzt an seinem Ver-
tragsarztsitz persönlich mindes-
tens 20 Stunden wöchentlich in 
Form von Sprechstunden zur Ver-
fügung steht.“ (§ 17 Abs. 1 Satz 1, 
1. Hs. und Abs. 1a Satz 1 BMV-Ä). 
Die Praxisüberlastung sollte gene-
rell nur restriktiv als Ablehnungs-
grund angeführt werden. Dies gilt 
schon deshalb, weil die Rechtspre-
chung im Grunde allein das ge-
störte Arzt-Patienten-Vertrauens-
verhältnis als Ablehnungsgrund 
anerkennt.

Rechtssicher kann die Praxis-
überlastung nur als Ablehnungsar-
gument gegenüber neuen Patienten 
zum Tragen kommen – und auch 
nur dann, wenn die Aufnahme  
neuer Patienten zu einer Abnahme 
der Behandlungsqualität der ein-
zelnen Patienten führen würde. 

Werden aufgrund des Errei-
chens einer Kapazitätsgrenze neue 
Patienten abgelehnt, so können 
den Patienten beispielhaft alterna-

„Die 

Praxisüberlastung 
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tiv in Frage kommende Ärzte in 
räumlicher Nähe genannt werden. 
Das Recht der Patienten auf freie 
Arztwahl darf hierbei natürlich 
nicht tangiert werden. Es sollte je-

doch dem weiterverwiesenen Pati-
enten genug Zeit bleiben, einen an-
deren Arzt aufzusuchen, ohne ein 
medizinisches Risiko einzugehen. 
Ist diese Zeit nicht mehr gegeben, 
so sollte eine Weiterverweisung – 
schon im Sinne des ärztlichen Haf-
tungsrisikos – unterbleiben.

Stellt ein Vertragsarzt das Er-
reichen einer Kapazitätsgrenze fest 
und beschließt er daher beispiels-
weise im Sinne seines persönli-
chen Sorgfaltsanspruches, keine 
neuen Patienten mehr aufzuneh-
men, so ist im Lichte der Recht-
sprechung zu empfehlen, eine Ab-
lehnung nicht nach Selektions- 
kriterien durchzuführen oder sol-
che gegenüber dem Patienten zu 
kommunizieren. 

Notfallpatienten sind grund-
sätzlich zu behandeln und – soweit 
angezeigt – auch den Terminpati-
enten vorzuziehen. Dies gilt auch 
dann, wenn sie nicht dem eigenen 
Patientenstamm angehören. Im 
Sinne dieses Rechtsgedankens gilt 
generell – auch außerhalb von me-
dizinischen Notfällen – dass gege-
benenfalls akuten Fällen Vorzug 
gewährt werden muss.  lh

 Falls Sie noch weitere Fragen 

zu diesem Themenkreis haben,  

können Sie sich gern an unsere Rechts-

experten wenden: recht@kvbawue.de

Ärzte müssen behandeln - Ablehnung nur in begründeten Ausnahmen

Die Ablehnung eines Patienten ist nur in Ausnahmefällen möglich.
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